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Gewerbegebiete  (Ä 8 BauNVO)GE
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Baugrenze (Ä 23 BauNVO)
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Bebauungsplan Nr. 164
1.  nderung
"Gewerbegebiet Villigst - s¿dlich der
Bahn"

Stadt Schwerte

Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004 in der zur Zeit geltenden Fassung
Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 in der zur Zeit geltenden Fassung
Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 in der zur Zeit geltenden Fassung
Bauordnung f¿r das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) vom 01. Mªrz 2000 in der zur Zeit
geltenden Fassung
Gemeindeordnung f¿r das Land Nordrhein-Westfalen (GO) vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit 
geltenden Fassung

Gemarkung Villigst
Flur              6

M. 1 : 500

¦bersichtsplan M. 1 : 5000

- Objektklasseneinstellung auf BPlanerfassung
- Style Version auf "BPlan" umstellen
- BPlan topografie auf "164_1_Aend" wechseln
- Bºschung in der Position lassen auch wenn es falsch aussieht
  (wird richtig gedruckt)

Der Ausschuss f¿r Demographie, Stadt-
entwicklung und Umwelt des Rates der
Stadt Schwerte hat am    30.06.2011
gem. Ä 2 Abs. 1 BauGB beschlossen,
den Bebauungsplan Nr. 164 "Gewerbe-
gebiet Villigst - s¿dl. der Bahn" gem .
Ä13 a BauGB zu ªndern. Der Beschluss
wurde am   01.08.2011   orts¿blich be-
kanntgemacht.

Schwerte, 

Der B¿rgermeister
Im Auftrage
                 

Mork
Fachdienstleiter

Der Rat der Stadt Schwerte hat am
15.02.2012  dieser Bebauungsplan-
ªnderung zugestimmt und nach Ä 10
BauGB als Satzung beschlossen.
 

Schwerte,  

Der B¿rgermeister

                               
 
Bºckel¿hr
B¿rgermeister

Diese  Bebauungsplanªnderung  sowie
die  Auslegung  der  Bebauungsplan-
ªnderung sind gem. Ä 10 Abs. 3 BauGB
am  27.02.2012  orts¿blich bekanntge-
macht worden. 

Schwerte,  

Der B¿rgermeister
Im Auftrage

  
                         
Mork
Fachdienstleiter

Textliche Festsetzung
Die Gelªndeauff¿llung darf ausschlieÇlich mit geogenen nat¿rlichen Boden-
materialien der Einbauklasse Z 0 oder Z 1.1 der LAGA Boden (Stand 2004)
erfolgen. F¿r die Verwertung und den Einbau der Bodenmaterialien ist im Vorfeld
der Auff¿llung gemªÇ Ä 8 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.
Diese ist vom Bauherrn bei der Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und
Umwelt zu beantragen.

Hinweis

F¿r die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundªrbaustoffen
(Recyclingbaustoffe/Bauschutt, industrielle Reststoffe) oder schadstoffbe-
lasteten Bodenmaterialien im StraÇen- und Erdbau (z.B. Errichtung von Trag-
und Gr¿ndungsschichten) ist gemªÇ Ä 8 WHG eine wasserrechtliche
Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der Kreisverwaltung Unna,
Fachbereich Natur und Umwelt zu beantragen. Mit dem Einbau des
Sekundªrbaustoffes oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung einer
wasserrechtlichen Erlaubnis begonnen werden.

Die Verwertung von industriellen Reststoffen ist auf Grundst¿cken, die der
Wohnnutzung dienen, ausgeschlossen.

Der  Ausschuss f¿r Demographie, Stadt-
entwicklung und Umwelt des  Rates der
Stadt Schwerte hat am      17.11.2011
beschlossen, diesen Plan mit der zuge-
hºrigen Begr¿ndung gem. Ä 3 Abs. 2
BauGB ºffentlich auszulegen.

Schwerte,  

Der B¿rgermeister
Im Auftrage

                          
Mork
Fachdienstleiter

Die Offenlegung dieses Planes mit der
zugehºrigen Begr¿ndung wurde am
05.12.2011 orts¿blich bekanntgemacht
und erfolgte in der Zeit vom 13.12.2011
bis  12.01.2012  einschlieÇlich. Die Be-
hºrden und sonstigen Trªger ºffentlicher
Belange wurden davon gem. Ä 3 Abs.
2 BauGB mit Schreiben vom 08.12.2011
benachrichtigt.

Schwerte,  

Der B¿rgermeister
Im Auftrage

                          
Mork
Fachdienstleiter


